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Bücher

Gianfranco Albertini/Thomas Armbruster/Beat Spörri

Militärisches Einsatzrecht
Zürich: Schulthess Juristische Medien AG, 2016, ISBN 978-3-7255-7080-5

Das Handbuch widmet sich

den militärischen Unterstüt-
zungseinsätzen, einer der drei

Aufgaben der Schweizer Ar-
mee. Es analysiert die anwend-
baren Rechtsgrundlagen, wo-
bei es ein besonderes Augen-
merk aufdie militärischen Po-

lizeibefugnisse richtet.
Die Abhandlung ist in drei

Abschnitte gegliedert. Im ers-

ten Abschnitt wird dem Le-
ser ein profundes rechtliches

Grundlagenwissen vermittelt.
Die Autoren beschränken sich
dabei nicht nur auf das Staat-
liehe Sicherheitskonzept, son-
dern präsentieren darüber hi-
naus juristisch einwandfreie,

einführende Erläuterungen
zum rechtsstaatlichen Han-
dein, zu den Grundrechten,
zum Rechtsschutz und zur straf-

rechtlichen Verantwortung.
Der zweite Abschnitt be-

fasst sich mit den Polizeibe-

fugnissen im Unterstützungs-
einsatz. Dessen Aufbau ent-
spricht im Wesentlichen dem-

jenigen eines Kommentars,
wobei zunächst auf Art. 92
MG sowie einführend auf die

VPA und auf weitere Spezial-
erlasse eingegangen wird. An-
schliessend werden die einzel-

nen Bestimmungen zu den Po-

lizeibefugnissen gemäss VPA
erläutert und kommentiert.

Dieser Abschnitt zeichnet sich
nicht nur durch seine klare
Gestaltung aus, sondern wird
verschiedentlich durch für das

Zielpublikum wertvolle «tak-
tische Hinweise» ergänzt, die
die Umsetzung der rechtlichen

Grundlagen in die Praxis ver-
einfachen und die Gestaltung
realistischer Übungen ermög-
liehen.

Im dritten Abschnitt knüp-
fen die Autoren an diese takti-
sehen Hinweise an, indem sie

die Bedeutung des Rechts im
Einsatz untersuchen sowie Vor-
Schläge zur Berücksichtigung
des Rechts im Rahmen des mi-
litärischen Führungsprozesses

unterbreiten. Die fundierte
Analyse dieser beiden Aspek-
te ermöglicht schliesslich die

Beurteilung deren Konsequen-
zen auf den Unterstützungs-
einsatz.

Beim Lesen dieses Hand-
buchs wird deutlich, dass sich
die Beurteilung der Rechtslage
im Führungsprozess als regel-
rechte Knacknuss herausstellen

kann. Durch seine übersieht-
liehe Struktur wird sich dieses

Handbuch jedoch als wertvol-
les Nachschlagewerk für mili-
tärische Kommandanten und
Führungsstäbe erweisen.

.DäwzV/'/araftrÄ, Zaczz ÄZZ«

Jeremy Scahill

Schmutzige Kriege
Amerikas geheime Kommandoaktionen

München: Kunstmann, 2013, ISBN 9783888978685

Die zuvor wenig bekann-
te US-Spezialformation «Joint
Special Operations Command»

(JSOC) erlangte nach der Ope-
ration «Neptune's Spear», die
den Tod Osama Bin Ladens

zur Folge hatte, weltweite Auf-
merksamkeit. Der investiga-
tive Journalist Jeremy Scahill
rückt diese Art von geheimen
amerikanischen Kommando-
aktionen in Afghanistan, Pa-

kistan, Jemen und Somalia
ins Zentrum seines Buches.
Diese von JSOC ausgeführ-
ten Operationen fanden häu-

fig in Ländern statt, denen
die Vereinigten Staaten kei-
nen Krieg erklärt hatten, was
die Souveränität der besag-

ten Staaten tangierte. DieTö-
tung Bin Ladens im pakis-
tanischen Abbottabad wurde
bezeichnenderweise ohne Ab-
spräche mit der lokalen Re-

gierung ausgeführt. Ähnli-
che Operationen waren nach

Scahill keine Seltenheit; Droh-
nenangriffe, nächtliche Exeku-

tionen von Aufständischen,
umfangreiche Tötungslisten
sowie die Unterstützung von
Söldnern waren übliche Me-
thoden, um den von George
W. Bush ausgerufenen und
von Barack Obama mitgetra-
genen «Krieg gegen den Ter-

ror» zu gewinnen. Zusätzliche
Brisanz erlangten solche Ein-
sätze durch die Tötung von
Zivilisten sowie amerikani-
sehen Staatsbürgern, wie dem
in New Mexico geborenen
Iman Anwar al-Awlaki und
seinem 16-jährigen Sohn Ab-
dulrahman.

Jeremy Scahills Buch präsen-
tiert beunruhigende Erkennt-
nisse und rückt die Kriegsfüh-

rung des Friedensnobelpreis-
trägers Barack Obama in ein

fragwürdiges Licht.

A/zzra?/ A?r«z

Brunnenguide Altstadt, Kreis 1

Zürich: Wasserversorgung, 2016, keine ISBN,
wvz-info@zuerich.ch

Vom 21. Juli 853 stammt
die älteste Beweisurkunde des

Zürcher Staatsarchivs, ein Brief
König Ludwigs, welcher ein
Kloster und zahlreichen, wert-
vollsten Besitz seiner Toch-
ter Hildegard überschrieb, der

Stiftungsbrief des Fraumüns-
ters. Die Wasserversorgung
dieser Gründung war bereits

zur Klosterzeit wie auch nach
der Reformation, als der zür-
cherische Staat das Vermögen
der aufgehobenen Abtei als

Fraumünsteramt verwaltete,
von herausragender Bedeu-

tung. Im äusseren Hof des

Fraumünsters wurde 1742 ein
Brunnen errichtet, welcher
1900 bis 1970 im Hof des

Stadthauses stand und 1984
auf der Limmatseite des heu-

tigen Kreuzgangs aufgestellt
wurde, wo er sich noch immer
befindet. Seit dem 4. Juli 2016
heisst das zuvor als Nr. 1090
namenlose, schmucke Zeug-
nis altzürcherischer Zeit nun

auf glückliche Anregung der
Gesellschaft zu Fraumünster
und deren Hoher Fraumüns-
ter-Frau Margrit Huser Abtei-
brunnen. Die Wasserversor-

gung der Stadt Zürich hat die

Gelegenheit ergriffen, den

Brunnenguide Altstadt, Kreis 1

neu aufzulegen, an die Bedeu-

tung des separaten Quellwas-
sernetzes fur die Notwasserver-

sorgung der grössten Schwei-

zer Stadt und ganz allgemein
an eine Tatsache zu erinnern,
die gewiss nie vergessen wird,
wer, wie der Autor dieser Zei-
len, die ersten Lebensjahre in
Limmatathen zugebracht hat:
«Zürich ist eine Brunnenstadt.»
Eine übersichtliche Karte und
knappe Beschreibungen der

wichtigsten Brunnen verlei-
hen der ebenso gediegenen
wie handlichen Publikation
eine bei amtlichen Veröffent-

lichungen seltene Eleganz.
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Bücher
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Philipp Marti

Der Fall Reinefarth
Eine biografische Studie zum öffentlichen und juristischen Umgang mit der NS-Vergangenheit

Neumünster/Hamburg: Wachholtz Verlag GmbH, 2014, ISBN 978-3-529-02251-7

1957 produzierten Annelie
und Andrew Thorndike für die
Deutsche Film AG (DEFA),
der Filmproduktionsfirma der

DDR, den Dokumentarfilm
«Urlaub auf Sylt». Darin wen-
det sich, unwissend über die

eigentlichen Absichten, der da-

malige Bürgermeister von Wes-

terland, Heinz Reinefarth, an
die Zuschauer. Im Lauf des

rund 18-minütigen Films un-
terziehen die Produzenten das

Bild Reinefarths einer Meta-
morphose. Reinefarth verant-
wortete nämlich während des

Zweiten Weltkrieges als SS-

Gruppenführer und General-
leutnant der Polizei in seiner

damaligen Funktion als Höhe-

Benedikt Weibel

Benedikt Weibel, Betriebs-
wirtschafter und Bergführer,
von 1993-2006 oberster Ei-
senbahner der Schweiz und
in der Folge Honorarprofes-
sor, nennt den preussischen
General Carl von Clausewitz
(1780-1831) «als Begründer
der militärischen Lehre von
der Strategie». Dieser bezeich-

ne die Fähigkeit, aus einer un-
übersehbaren Menge von Ge-

gebenheiten das Wichtigste he-

rauszufinden, als «coup d'oeil».
Es sei eine Kunst jenseits von
Wissenschaft, Logik und Ma-
thematik nach der Maxime
«weniger ist mehr». Erinnert
wird an das Prinzip des italie-
nischen Ökonomens Vilfredo
Pareto (1848—1923). Es be-

sagt, dass mit 20 Prozent Ein-
satz 80 Prozent des Ergebnis-
ses erzielt werden könne. Na-
poleon (1769-1821) soll vor

rer SS- und Polizeiführer die
brutale Niederschlagung des

63-tägigen Warschauer Auf-
Standes gegen das deutsche

Besatzungssystem. Ihm un-
terstand unter anderen die

berüchtigte SS-Sondereinheit

Dirlewanger, mehr als 150000
Menschen verloren beim Mas-
saker ihr Leben. Reinefarth
durchliefsomit nach dem Krieg
eine zweite, völlig anders ver-
laufende Karriere. Er entging
nicht nur einer Auslieferung
an Polen, wo ihm der Prozess

als Kriegsverbrecher gemacht
werden sollte, sondern wurde
1951 zum Bürgermeister des

Hauptortes von Sylt gewählt.
Von 1958 bis 1962 sass er zu-

der für ihn siegreichen «Drei-
kaiserschlacht» von Austerlitz
(1805) alle möglichen Schlach-

ten im Kopfgehabt haben, lau-

ter Muster aus den Elementen
Soldaten und Kanonen, Infan-
terie und Kavallerie sowie Ge-
lände und Stellung. Das dras-
tische Grundprinzip des eng-
lischen Philosophen Wilhelm
von Ockham (1288-1347) ist
im bildhaften Ausdruck «Ock-
hams Rasiermesser» verewigt:
«Suche das Wesentliche und
schneide alles andere mit dem
Rasiermesser ab!» Ein Werk-

zeug für Piloten, Arzte und
leitende Persönlichkeiten sei

die Checkliste. Eine solche sei

nicht nur eine Hilfe, sondern
eine Grundvoraussetzung, um
vielschichtige Lagen zu meis-

tern. Der Verfasser greift auf
seine Erfahrungen als Chefder
Schweizerischen Bundesbah-

sätzlich als Abgeordneter im
Landtag von Schleswig-Hol-
stein.

Philipp Marti griff für sei-

ne profunde Arbeit unter an-
derem auf Quellen im Insti-
tut für Zeit- und Regionalge-
schichte und im Sylt-Archiv
in Westerland wie auch auf
Zeitzeugenaussagen zurück.
Das Ergebnis reiht sich zwi-
sehen zahlreichen Publikatio-
nen zur Vergangenheitsbewäl-
tigung der jungen Bundesre-

publik Deutschland ein und
sticht doch als Biografie ei-

nes beispiellosen Einzelfalls
hervor.

nen zurück, einschliesslich des

Stromausfalls von 2005. Auch
wenn die Anwendung einer
Checkliste keinen Spass ma-
che: «Seien Sie in der Umset-

zung konsequent!». Nach dem

Rezept «Weibel» das Wesent-
lichste über «Simplicity» in 45

Sekunden: Im Gegensatz zum
Titel ist sein Buch nicht sim-
pel. Der Autor fasst alle diese

Ansätze zur Einfachheit nicht
in einer trockenen Abhand-
lung zusammen, sondern mit-
tels eingängiger Geschichten -
nach seiner Vorgabe kurz, lehr-
reich und unterhaltsam. Diese
Texte sind Grundlage für den

praktischen Teil mit Anregun-
gen zur Verminderung der

Komplexität und zur Konzen-
tration auf das Wesentliche —

auch im alltäglichen Leben.
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Simplicity
Die Kunst, die Komplexität zu reduzieren

Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2014; 5. Auflage 2015, ISBN 978-3-03810-128-4
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